














 

 

 

 

Art. 22 Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern 
Die Bearbeitungsgebühr für Ausländerinnen und Ausländer, die das Gesuch stellen, das 
Bürgerrecht der Gemeinde Alpnach zu erwerben, beträgt: 
a) Eine erwachsene Person ab 18 Jahren Fr. 1'200.-
b) Ein Ehepaar Fr. 1'800.-
c) Ein Kind bis 18 Jahre bei Einbürgerung mit den Eltern Fr. 200.-
d) Ein Kind bis 18 Jahre bei selbstständiger Einbürgerung Fr. 700.-

Art. 23 Nichtigerklärung 
Die Gebühr für das Verfahren der Nichtigerklärung auf Gemeindeebene 
beträgt: Fr. 500.-

Art. 24 Einforderung der Bearbeitungsgebühr 
1 Die Bearbeitungsgebühr wird mit dem Endentscheid des Einwohnergemeinderates oder 
der Gemeindeversammlung festgesetzt und zur Zahlung fällig. Sie wird in der Regel als 
Kostenvorschuss erhoben. Die Einbürgerungsgesuche müssen erst behandelt werden, wenn 
der Kostenvorschuss geleistet ist. 
2 Der Kostenvorschuss wird nicht zurückerstattet, unabhängig vom Ergebnis des Ent­
scheids des Einwohnergemeinderates oder der Gemeindeversammlung. Endet das Verfah­
ren vorzeitig, ist der Kostenvorschuss unter Abzug des durch die Gemeinde geleisteten 
Aufwandes zurückzuerstatten. 

VI. Gebührenbezug 

Art. 25 Bezug 
1 Die Gebühren und Verfahrenskosten sowie Auslagen werden von der Gemeindeverwaltung 
in Rechnung gestellt. Sie sind in der Ausfertigung der Verfügung oder des Entscheides zu 
vermerken. 
2 Gebühren und Verfahrenskosten werden mit der Amtshandlung fällig. Sie können 
sogleich gefordert und geleistet werden. 
3 Gebühren und Verfahrenskosten bei Verfügungen werden nach Eintritt ihrer Rechtskraft 
fällig. 
4 Wird eine Rechnung ausgestellt, so tritt die Fälligkeit mit der Zustellung der Rechnung 
ein. 
5 Wird die Rechnung innert 30 Tagen nicht beglichen, so ist die gebührenpflichtige Per­
son zu mahnen. Ab zweiter Mahnung werden Mahnkosten in Rechnung gestellt. 
6 Werden Gebühren und Verfahrenkosten nach der zweiten Mahnung nicht bezahlt, so 
erfolgt die Betreibung der säumigen gebührenpflichtigen Person. 

Art. 26 Verzugszins 
1 Ab Zustellung der ersten Mahnung sind Gebühren und Verfahrenskosten zu verzinsen. 
Wird ein beschwerdefähiger Entscheid verlangt, eine Einsprache oder eine Beschwerde 
eingelegt, so hemmt dies den Zinsenlauf nicht. 
2 Der Verzugszins beträgt fünf Prozent pro Jahr. Auf die Erhebung eines Verzugszinses 
wird verzichtet, wenn dessen Betrag Fr. 20.- nicht übersteigt. 
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Art. 27 Verjährung 
1 Das Recht, Gebühren und Verfahrenskosten zu erheben, verjährt fünf Jahre nach Been­
digung der Amtshandlung, bei Stillstand oder Unterbrechung der Verjährung spätestens 
nach zehn Jahren. 
2 Das Recht, rechtskräftig festgesetzte Gebühren und Verfahrenskosten einzufordern, ver­
jährt fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft, bei Stillstand oder Unterbrechung spätes­
tens nach zehn Jahren. 
3 Die Verjährung beginnt nicht oder steht still: 

a) wenn ein beschwerdefähiger Entscheid verlangt wird; 
b) während eines Einsprache- oder Beschwerdeverfahrens; 
c) solange eine Gebührenforderung gestundet ist. 

4 Die Verjährung beginnt neu mit: 
a) jeder auf Feststellung der Gebührenforderung gerichteten Amtshandlung, die der ge­

bührenpflichtigen Person zur Kenntnis gebracht wird; 
b) jeder Anerkennung der Gebührenforderung durch die gebührenpflichtige Person; 
c) der Einreichung eines Erlassgesuches. 

Art. 28 Kostenabschreibung 
Über die Abschreibung nicht einbringbarer Verfahrenskosten entscheidet die zuständige 
Departementsleitung im Rahmen ihrer Finanzkompetenz. 

Art. 29 VoLLstreckbarkeit 
Die rechtskräftigen Verfügungen und Entscheide des Einwohnergemeinderates über die 
Verfahrenskosten sind vollstreckbaren Gerichtsurteilen gleichgestellt. 5 

VII. Rechtssch utz 

Art. 30 RechtsmitteL 
1 Gegen Kostenentscheide des Einwohnergemeinderates kann innert 20 Tagen ab Zustel­
lung schriftlich und begründet beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. 
2 Wird gegen eine kostenpflichtige Amtshandlung Beschwerde geführt, so ist die Festset­
zung der Kosten im gleichen Verfahren anzufechten. 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 31 Aufhebung bisherigen Rechts 
Das Gebührenreglement der Einwohnergemeinde Alpnach vom 6. September 1993 sowie 
die Nachträge vom 27. November 2000 bzw. 20. März 2006 werden aufgehoben. 

Art. 32 Inkrafttreten 
Das vorliegende Gebührenreglement tritt nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist 
und nach Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Juli 2007 in Kraft. 

5 GOß 240.2 
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Alpnach, 20. November 2006 

Ablauf der Referendumsfrist 

Namens des Einwohnergemeinderates 
Der Gemeindepräsident 
Josef Jöri 
Der Gemeindeschreiber 
Alois Vogler 

Die Referendumsfrist ist vom 30. März 2007 bis 30. April 2007 unbenützt abgelaufen. 

Alpnach, 1. Mai 2007, Gemeindekanzlei Alpnach 
Der Gemeindeschreiber 
Alois Vogler 

Vom Regierungsrat. soweit an ihm, genehmigt am 12. Juni 2007 
Namens des Regierungsrates 
Der Landschreiber 
Urs Wallimann 
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